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§ 405 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

Das Gericht ist nicht befugt, einer Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Dies gilt insbesondere von

Früchten, Zinsen und anderen Nebenforderungen.

In Kraft seit 01.01.1898 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE
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